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Herrn Bundesminister für

Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit

Sigmar Gabriel

Alexanderstraße 3

10178 Berlin

vorab per Fax: 030 / 18 305 2046











04. Mai 2009 

Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

haben Sie verbindlichen Dank für Ihr am 29. April 2009 bei uns eingegangenes Schreiben vom 27. April 2009, mit dem Sie uns nach dem mit Ihnen am 25. Februar 2009 geführten Gespräch das Ergebnis Ihrer internen Prüfung der von uns angesprochenen Vorschriften im Regierungsentwurf vom 11. März 2009 mitteilen.

Wir danken Ihnen für Ihren Vorschlag, dass die Formulierung des Artbegriffs in § 7 Abs. 2 Nr. 3 gegenüber der geltenden Fassung unverändert bleiben soll. 

Wir danken Ihnen weiterhin, dass in § 40 Abs. 4 ein neuer Satz 2 eingefügt werden soll, nach dessen Sinngehalt Pflanzen und Saatgut sogenannter gebietsheimischer Art auch anderweitig aufgezogen werden dürfen.

Leider reichen die von Ihnen insgesamt unterbreiteten Vorschläge als solche nicht aus, um unsere schwerwiegenden Bedenken gegen die von Ihnen vorgesehenen Bestimmungen im § 40 auszuräumen. Wir sind im Übrigen auch nicht Ihrer Ansicht, „dass der Ansatz, nur gebietseigene Gehölze in der freien Natur auszubringen, der bisherigen nationalen Rechtslage und auch den Vorgaben der Konvention über die biologische Vielfalt entspricht“. 

Wir haben uns erlaubt, unsere abweichende Position dazu wie auch zu Ihren weiteren Argumenten in der als Anlage beigefügten Stellungnahme darzulegen. 

Weiterhin übersenden wir Ihnen drei Änderungsanträge, mit denen nach unserem Dafürhalten auch Ihrem generellen Ansatz entsprochen wird, gebietseigene Gehölze in der freien Natur auszubringen, allerdings eingeschränkt auf solche gebietseigene Gehölze, die sich aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis mit einem Sondermerkmal innerhalb der heimischen Pflanzenarten unterscheiden und allein deshalb auch schützenswert sind. 

Gestatten Sie an dieser Stelle ungeachtet der ausführlichen Stellungnahme folgende Bemerkungen: 

Warum sehen Sie bei der Vorgabe, von den in Deutschland heimischen Pflanzenarten „nur gebietseigene Gehölze in der freien Natur auszubringen“, überhaupt noch ein Genehmigungsverfahren vor?

Warum wird bei der von Ihnen angestrebten Vorgabe, von den in Deutschland heimischen Pflanzenarten „nur gebietseigene Gehölze in der freien Natur auszubringen“, der Begriff „gebietseigene Gehölze“ nicht klar und deutlich definiert? Nach unserem Verständnis kann eine in Deutschland heimische Pflanzenart nur dann als „gebietseigene Gehölzart“ in einem Gebiet innerhalb Deutschlands bezeichnet werden, wenn sie sich als solche tatsächlich unterscheidet von Exemplaren/Populationen in anderen Gebieten Deutschlands. Wir meinen deshalb zurecht fordern zu dürfen, dass dieses Unterscheidungsmerkmal wissenschaftlich belegt sein muss und seinen Niederschlag in der Bezeichnung gefunden haben muss, bevor die derselben Art angehörenden Populationen in anderen Gebieten Deutschlands als „gebietsfremd“ und deshalb „als verboten“ bezeichnet werden können. 

Wird auf diese wissenschaftliche Bezeichnung verzichtet, wie das auch nach den von Ihnen in Vorschlag gebrachten Änderungen der Fall ist, reicht die willkürliche Festlegung eines sogenannten Vorkommensgebietes aus, um Populationen außerhalb dieses willkürlich festgesetzten Gebietes als „gebietsfremd“ und damit „als verboten“ zu bezeichnen. Dies ist aus unserer Sicht unsachlich und dient allein der Marktabschottung!

Sehr geehrter Herr Bundesminister, wir bitten Sie ebenso freundlich wie nachdrücklich, gerade diese Folge im Auge zu haben und sich deshalb die von uns in Vorschlag gebrachten Änderungsanträge selbst zu Eigen zu machen und zu stützen, damit eine sachgerechte Regelung im Sinne Ihrer Vorstellungen noch zustande kommt. 

Für ein Gespräch stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

(Karl-Heinz Plum)

Anlagen

